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Sonstige Textteile 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Einvernehmen wird genehmigt. 

Ratifikationstext 

(Anm.: letzte Anpassung durch Kundmachung BGBl. III Nr. 63/2021) 

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete 
Ratifikationsurkunde wurde am 29. Juli 1993 beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; das 
Übereinkommen tritt gemäß seinem Art. 30 Abs. 2 für Österreich mit 1. August 1994 in Kraft. 

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten das 
Übereinkommen ratifiziert bzw. sind ihm beigetreten: 

Ägypten, Barbados, Botsuana, Burkina Faso, Chile, Guinea, Kenia, Lesotho, Libanon, Malawi, 
Marokko, Nigeria, Rumänien, Sambia, Senegal, Sierra Leone, Tansania, Tunesien, Uganda, Ungarn. 
 

Vorbehalte und Erklärungen anderer Staaten sowie Einsprüche und Einwendungen sind in englischer 
und französischer Sprache auf der Website der Vereinten Nationen unter http://treaties.un.org/ abrufbar 
[Chapter XI.D.3]: 

Syrien, Tschechische R 

Präambel/Promulgationsklausel 

Präambel 

DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES ÜBEREINKOMMENS, 

IN ERKENNTNIS der Zweckmäßigkeit der vertraglichen Festlegung von Regeln über die 
Beförderung von Gütern auf See – 

HABEN BESCHLOSSEN, zu diesem Zweck ein Übereinkommen zu schließen, und haben 
demgemäß folgendes vereinbart: 
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